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1.
Landratsamt Forchheim			 
-Dienststelle Ebermannstadt-	
Fachbereich Naturschutz, Wasserrecht
Az.: 42-6431-65/19

Vollzug des Wasserrechts (WHG, BayWG) und des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG);
Plangenehmigung für die Erneuerung der Inselmauer auf 
Flurnummer 22 der Gemarkung Muggendorf, Markt Wie-
senttal, am Kanal des Triebwerks der Rege GmbH;
Verzicht auf die Umweltverträglichkeitsprüfung;

Bekanntmachung
gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG

Im Mai 2019 legte die Rege GmbH Antrags-/ und Planungsunterla-
gen für die Erneuerung der Inselmauer auf der Seite ihres Trieb-
werkkanals in Muggendorf vor.

Die Erneuerung der Ufermauer stellt einen Gewässerausbau im 
Sinne des § 67 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) dar. Nach 
dem UVPG ist im vorliegenden Fall eine allgemeine Vorprüfung 
des Einzelfalls vorgesehen (Nr. 13.18.1 der Anlage 1 zum UVPG). 
Nach §  7 Abs. 1 UVPG ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchzuführen, wenn das Vorhaben nach Einschätzung der zustän-
digen Behörde aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berücksich-
tigung der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien er-
hebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die nach 
§ 25 Abs. 2 UVPG zu berücksichtigen sind. 

Zu den Umweltauswirkungen wurden der amtliche Sachverständige 
(das Wasserwirtschaftsamt Kronach) sowie die untere Naturschutz-
behörde am Landratsamt Forchheim gehört. Aus wasserwirtschaft-
licher Sicht sind keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkun-
gen zu erwarten.
Die untere Naturschutzbehörde teilte mit, dass das Vorhaben inner-
halb des Flora-Fauna-Habitat-Gebietes „Wiesenttal mit Seitentä-
lern“ und innerhalb des europäischen Vogelschutzgebietes „Felsen- 
und Hangwälder in der Fränkischen Schweiz“ liegt. Nach fachlicher 
Einschätzung kann davon ausgegangen werden, dass die Ufermau-
ererneuerung (auch mit regionsfremden Material) zu keiner erheb-
lichen Beeinträchtigung der beiden Natura-2000-Gebiete führen 
kann. Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen können ausge-
schlossen werden.

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist aus oben genannten Grün-
den entbehrlich.

Gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG ist die Feststellung nicht selbstän-
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1.

Aufgebotsverfahren

Gemäß Art. 34 ff des Bayerischen Ausführungsgesetzes zum BGB 
werden folgende Sparkassenbücher aufgeboten:

Nr.:
3211499128

Der derzeitige Inhaber des Sparkassenbuches wird gebeten, seine 
Rechte innerhalb von

3 Monaten - vom 26.08.2019 an gerechnet - anzumelden.

Voraussetzung hierfür ist, dass er der Sparkasse Forchheim das 
Sparkassenbuch vorlegt.

Geschieht dies während dieser Frist nicht, wird das Sparkassen-
buch für kraftlos erklärt.

Forchheim, 26.08.2019

Sparkasse Forchheim

– Vorstand –

Dr. Maier            Reinsch

Sparkasse Forchheim

–  129  –
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3.
58. Sitzung des Ausschusses 

für Bau- und Verkehrsangelegenheiten 
am Dienstag, 17.09.2019 um 16:00 Uhr 

im Landratsamt, Dienststelle Ebermannstadt, 
Schulungsraum Atemschutzzentrum

TAGESORDNUNG:

1.	 Kenntnisnahme von der Niederschrift der Sitzung des Aus- 
	 schusses für Bau- und Verkehrsangelegenheiten vom 16.07.2019

	

2.	 Barrierefreier Haltestellenausbau im Landkreis Forchheim 

	 Verlängerung des Grundsatzbeschlusses zur Förderung des - 
	 barrierefreien Ausbaus von ÖPNV-Umsteigeanlagen von über- 
	 örtlicher Bedeutung

	

3.	 Kreisstraße FO 31 Kirchrüsselbach bis Oberrüsselbach 

	 Abschnitt 140 Station 1.235 bis 1.767 

	 Straßenbauarbeiten, Deckenbau 

	 Auftragsvergabe

	

4.	 Landratsamt Forchheim;

	 Sanierung Gebäude A;

	 Brandschutzsanierung der Flurdecken - Trockenbauarbeiten;

	 Auftragsvergabe

	

5.	 Landratsamt Forchheim;

	 Neu- und Erweiterungsbau - BT D;

	 Elektroinstallationsarbeiten;

	 Auftragserweiterung

	

6.	 Ritter-Wirnt-Realschule Gräfenberg;

	 Brandschutzertüchtigung und barrierefreier Ausbau;

	 stufenweise Beauftragung des Ingenieurvertrages (Leistungs- 
	 phase 3-9) für die technischen Gewerke

	

7.	 Ehrenbürg-Gymnasium Forchheim - Außenanlagen;

	 Garten- und Landschaftsbauarbeiten;

	 Außenanlage und Kanalbauarbeiten;

	 Auftragsvergabe

	

8.	 Landratsamt Forchheim - Dienststelle Ebermannstadt;

	 Einbau einer Klimaanlage/automatische Beschattung

	

9.	 Wünsche - Anträge - Informationen

dig anfechtbar.

Ebermannstadt, den 13.08.2019

Steblein
Regierungsrätin

2.
Amtliche Bekanntmachung

Aufgrund des Art. 44 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit erlässt der Zweckverband zur Abwasserbeseiti-
gung Eggolsheim-Hallerndorf folgende

4. Änderungssatzung
zur Änderung der Verbandssatzung für den Zweckverband zur Ab-
wasserbeseitigung Eggolsheim-Hallerndorf vom 14.06.1982 (Amts-
blatt für den Landkreis Forchheim und die Große Kreisstadt Forch-
heim vom 23.06.1982, Nr. 26).

§ 1
Anpassung § 4 Abs. 1

1Der Zweckverband hat die Aufgabe
	 a)	 eine vollbiologische Kläranlage einschließlich gemeinsam  
		  genutzter Zu- und Ableitungskanäle zu erreichten, zu betrei- 
		  ben, zu unterhalten sowie die Anlagen im Bedarfsfall zu er 
		  weitern
	 b)	 Bauwerke (RÜB’s, Entlastungsbauwerke, Kontrollschächte,  
		  Übergabeschächte) zu unterhalten und zu überwachen, aus- 
		  genommen ist das Pumpwerk „Kreuzberg“ der Gemeinde  
		  Hallerndorf
	 c)	 Druckleitungen, Freispiegelleitungen, Stauraumkanäle zu  
		  unterhalten und zu überwachen
	 d)	 Außenanlagenpflege

2Die Aufgaben b) bis d) sind als Dienstleistung anzusehen. 3Die 
letztendliche Verantwortung und die Eigentumsverhältnisse sämtli-
cher Bauwerke und Leitungen bleiben nach wie vor bei den jeweili-
gen Mitgliedsgemeinden. 4Investitions- und Unterhaltskosten sind 
wie bisher auch künftig von jeder Mitgliedsgemeinde direkt zu tra-
gen. 5Ausschließlich die Personalkosten, Kleinmaterial, Werkzeug 
und Kfz-Kosten sind über den Zweckverband gem. § 22 der Ver-
bandssatzung umzulegen.

§ 2

Diese 4. Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft.

Eggolsheim, den 22.08.2019

gez.Claus Schwarzmann
Verbandsvorsitzender
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Forchheim, 05.09.2019

Hermann Ulm 

Landrat


